
SMB Büro: Edlau 36/3, 4291 Lasberg,      07947/21188,     smb-buero@epnet.at, www.smbplus.at 
 
 

  

Merkblatt 2025  -  Essen auf Rädern   
 

 
Grundsätzliches:  

Der SMB Lasberg führt zur Betreuung alter, kranker und hilfsbedürftiger Bewohner:innen der sieben 

Gemeinden (Gutau, Hirschbach i. M., Kefermarkt, Lasberg, Neumarkt i. M., St. Oswald b.Fr. und Waldburg), 

die außerstande sind, sich selbst zu versorgen und nicht durch Angehörige versorgt werden, die Aktion "Essen 

auf Rädern" durch, bei der diesen Gemeindebewohner:innen ein Mittagessen gegen Entrichtung eines 

Kostenbeitrages zugestellt wird.  

Wie wird die Aktion durchgeführt?   

Die Aktion "Essen auf Rädern" wird vom SMB in Zusammenarbeit mit dem Bezirksseniorenheim Lasberg und 

dem Klinikum Freistadt ganzjährig an allen Wochen-, Sonn- und Feiertagen durchgeführt. Eine nur tageweise 

Teilnahme an der Aktion ist nicht möglich! Eine regelmäßige Teilnahme von mindestens 5 Tagen pro 

Woche ist notwendig!  In Ausnahmefällen kann bei Normalkost auf 4 Tagen/Woche reduziert werden. 

Zur Auswahl stehen verschiedene Kost-Arten (Normalkost, Schonkost und Diabetikerkost). Das Essen wird 

täglich in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr zugestellt. Den Zusteller:innen ist jeweils das Geschirr 

vom Vortag mitzugeben. Eine gründliche Reinigung des Geschirres ist nicht notwendig. Falls Geschirr zu 

Bruch geht, wird ein Unkostenbeitrag in Höhe des Selbstkostenpreises eingehoben! 

Wenn die Teilnahme an einem bestimmten Tag nicht möglich sein sollte, muss dies möglichst bald, spätestens 

jedoch 1 Tag vorher, den Zusteller:innen oder im SMB-Büro in Lasberg, Tel.-Nr. 07947/21188 od. 

0664/1610032, bekannt gegeben werden. Wird eine Abmeldung kurzfristiger als ein Tag vorher gemeldet, so 

hat der SMB-Lasberg das Recht, auch ohne Essenszustellung einen Kostenbeitrag zu verlangen. 

Was kostet die Teilnahme an der Aktion?   

Jährlich werden die sozial gestaffelten Einkommensgrenzen nach der vom Land OÖ bereitgestellten 

Tariftabelle für „Mobile Dienste“ angepasst. Die Höhe des zu entrichtenden Kostenbeitrages richtet sich nach 

dem Nachweis über die Höhe des Pensionseinkommens zuzüglich dem gewährten Pflegegeld und wird ab 

01.01.2025 wie folgt berechnet:  

Gesamteinkommen einschließlich Pflegegeld 
Kostenbeitrag je 

Mahlzeit Alleinstehende: Familienverband/Lebensgemeinschaft 

bis      € 1.473,99 bis      € 2.209,85  €  10,65 

bis      € 1.973,99 bis      € 2.709,85  €  12,29 

               bis     € 2.373,99 bis     € 3.109,85  €  13,93 

über   € 2.373,99 bis     € 3.109,85 € 15,67 

Klienten ohne Bezug eines Pflegegeldes müssen ihm Bedarfsfall mit einer Aufzahlung rechnen. 

 

Die Belieferung wird eingestellt, wenn die regelmäßige Einziehung bzw. Bezahlung des Kostenbeitrages nicht 

gewährleistet ist. 
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